
Sperrfrist bei Entzug des Jagdscheines

Bei Entzug oder Widerruf eines Jagdscheines wegen Verstoßes gegen jagd-
oder  waffenrechtliche  Vorschriften  kann  die  Behörde  gleichzeitig  eine
Sperrfrist hinsichtlich der Wiedererteilung anordnen.

Hinsichtlich  der  Länge  der  Sperrfrist  hat  die  Behörde  eine
Ermessensausübung.
Dese  Ermessensausübung  darf  aber  nicht  fehlerhaft  sein,  sonst  ist  die
Anordnung der Sperrfrist rechtswidrig.

Die Sperrfrist ist jeweils abhängig vom Einzelfall und von der Intensität des
Verstoßes  und  möglicher  Vorbelastungen,  darf  aber  im  Einzelfall  ohne
besondere Schwere des Verstoßes nicht länger sein als zwei Jahre.


